
A. Lichtanschluss Einzelpreis Anzahl
Bestellung

(Wechselstrom 230V, 1 Steckdose inkl.) 
bis 3 kW pro Anschluss 150,00€

B. Kraftanschluss

(Drehstrom 400V) ohne CEE Steckdose, unter Punkt C bestellen ausschließlich Stromver-
brauch (siehe G)
Grundpreis pro Anschluss bis 20 kW 180,00€

C. Freigelände bis 3 kW pro Anschluss 150,00€

Firma:	

Straße:

Ort:	

Sachbearbeiter:

Tel:		   	

Fax:

Stand Nr.:	

Standort::

Elektroinstallation
Helmut Hinterholzer
Friedhofstr. 70
85716 Unterschleißheim

Bitte ausfüllen und bis 01.03.2012
an unten angegebener Adresse senden

Informationen zur Bestellung:  Tel.: 089/3105129 Fax: 0 81 33 - 90 85 70, Mobil: 01 77 - 5 22 40 75 
			            E-Mail: hinterholzer@entrox.de

Bestellformular

Elektroversorgung

Ideelle Träger:
Stadt Unterschleißheim
Veranstalter:
BDS/DGV Ortsverband Unterschleißheim

 Ort und Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
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1. Allgemeine Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnung wird nach dem Bestellschein erstellt. Die Rechnung ist in-
nerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Spätestens jedoch vor der 
Elektroinstallation in der Aufbauwoche vollständig zu bezahlen. Dadurch ist 
ihre Stromversorgung gesichert. Abweichungen von der Bestellung, wie z.B. 
höhere Anschlusswerte als gemeldet, sowie Mehrleistungen werden zusätz-
lich in Rechnung gestellt, werden dann während der Veranstaltung am Stand 
kassiert. Die angegebenen Preise umfassen die Zurverfügungstellung der 
gebrauchs-fertigen Installation für die Benutzung in den Ständen und ver-
stehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. In den Preisen sind 
die Stundenlöhne einschl. Überstunden, Nachtzuschlag und Abbau als auch 
Verschleiß für das verwendete Material etc. enthalten.

2. Abrechnung des Stromverbrauches
Der Verbrauch wird pauschal oder kann mit Zähler abgerechnet werden. Ei-
gene Zähler der Aussteller werden von uns nicht akzeptiert. Vom Anmelder 
muss die Leistungsabnahme genau angegeben werden, sie werden laufend 
vom Ausstellungselektriker geprüft. Sollte die Anschlussleistung zu niedrig 
angeben werden, so wird der Differenzbetrag mit einem Zuschlag in Höhe 
von 50 % berechnet.

3. Haftung
Für eine Unterbrechung oder Leistungsschwankung der Versorgungsanlagen 
bzw. Sonderanschlüsse haftet der Ausstellungselektriker. Die Stromversor-
gung erfolgt unter Anerkennung der Lieferbedingungen der zuständigen 
Versorgungsbetriebe. Der Standinhaber haftet für alle Schäden, die durch 

Sonderanschlüsse und deren Benutzung entstehen. Das gesamte, für die Ins-
tallation von Licht- und Kraftanlagen usw., verwendete Material ist Eigentum 
der beauftragten Elektrofirma. Es ist Sache des Ausstellers, dafür zu sorgen, 
dass das verwendete Material am Schluss der Ausstellung wieder vollständig 
und unversehrt zur Demontage durch die  Elektrofirma vorhanden ist, bzw. 
wieder in Empfang genommen werden kann. Fehlende Teile werden den 
Ausstellern berechnet. 

4. Vorschriften zur Verhütung von Bränden
Aus Sicherheitsgründen erfolgt die erstmalige Zuschaltung des jeweiligen 
Standes erst nach persönlicher Meldung des Standleiters beim Ausstellungs-
elektriker. Die Stromversorgung erfolgt während der Ausstellung eine Stunde 
vor Öffnung und endet eine Stunde nach Schließung der Ausstellung. Nur 
eine gesonderte Notbeleuchtung bleibt über Nacht in Betrieb. Anschlüsse 
und Geräte, die den einschlägigen Bestimmungen – insbesondere des VDE 
– nicht entsprechen, oder deren Verbrauch höher ist als gemeldet, können 
auf Kosten des Ausstellers vom Ausstellungselektriker vom Stromnetz abge-
schaltet werden.

5. Selbstinstallation
Anlagen, die von Ausstellern selbst installiert sind, müssen den VDE-Vorschrif-
ten entsprechen.

6. Gerichtsstand
Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Vertragspartner ist München.

Rechtliches

Elekroversorgung

Ideelle Träger:
Stadt Unterschleißheim
Veranstalter:
BDS/DGV Ortsverband Unterschleißheim

Skizze für Elektroversorgung:

Eigene Kundeninstallationen dürfen hier nicht eingetragen werden.

Geschäftsbedingungen:
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